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Leitsatz 
 
Ein Beweisantrag im Sinne des § 86 Abs. 2 VwGO setzt die konkrete und bestimmte 
Behauptung einer Tatsache und die Benennung eines bestimmten Beweismittels voraus, mit 
dem der Nachweis der Tatsache geführt werden soll. Bei einem Antrag auf Vernehmung 
eines Zeugen kommen als Beweisbehauptung nur solche Tatsachen in Betracht, die der 
benannte Zeuge aus eigener Wahrnehmung bekunden kann. Soll aus den Wahrnehmungen 
des Zeugen auf ein bestimmtes weiteres Geschehen geschlossen werden, ist nicht dieses 
weitere Geschehen, sondern nur die Wahrnehmung des Zeugen tauglicher Gegenstand des 
Zeugenbeweises. 
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VERWALTUNGSGERICHTSHOF 
BADEN-WÜRTTEMBERG 

   
 B e s c h l u s s   

    
In der Verwaltungsrechtssache 
 
 
 
 

-  Kläger  - 
-  Antragsteller  - 

prozessbevollmächtigt: 
 
 
 

gegen 
 

Bundesrepublik Deutschland, 
vertreten durch den Bundesminister des Innern, 
dieser vertreten durch den Leiter des Bundesamtes für Migration und Flücht-
linge - Außenstelle Reutlingen/Eningen u. A. -, 
Arbachtalstraße 6, 72800 Eningen, Az:  
 

-  Beklagte  - 
-  Antragsgegnerin  - 

 
 
wegen Zuerkennung der Flüchtlingseigenschaft, subsidärer Schutz, Feststel-
lung von Abschiebungsverboten sowie Abschiebungsandrohung 
hier: Antrag auf Zulassung der Berufung 
 
 
 
hat der 3. Senat des Verwaltungsgerichtshofs Baden-Württemberg durch den 
Vorsitzenden Richter am Verwaltungsgerichtshof Rieger, den Richter am 
Verwaltungsgerichtshof Kappes und den Richter am Verwaltungsgericht Dr. 
Hissnauer 
 
am 23. Juni 2017 
 
beschlossen: 
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Der Antrag des Klägers, die Berufung gegen das Urteil des Verwaltungsge-
richts Stuttgart vom 12. Mai 2017 - A 11 K 943/17 - zuzulassen, wird abge-
lehnt.  
 
Der Kläger trägt die Kosten des - gerichtskostenfreien - Berufungszulas-
sungsverfahrens.  
 
 
 

Gründe 
 
 
Der Antrag auf Zulassung der Berufung gegen das bezeichnete Urteil des 

Verwaltungsgerichts Stuttgart hat keinen Erfolg. Der geltend gemachte Ver-

fahrensmangel liegt nicht vor. Die Ablehnung des vom Kläger gestellten Hilfs-

beweisantrags verletzt nicht dessen Anspruch auf rechtliches Gehör.  

 

Nach der ständigen Rechtsprechung des Bundesverwaltungsgerichts verstößt 

die Nichtberücksichtigung eines Beweisangebots nur dann gegen das sich 

aus Art. 103 Abs. 1 GG und § 108 Abs. 2 VwGO ergebende Gebot zur Ge-

währung rechtlichen Gehörs, wenn die unter Beweis gestellte Tatsache nach 

dem Rechtsstandpunkt des Verwaltungsgerichts erheblich ist und die Nichtbe-

rücksichtigung des Beweisangebots im Prozessrecht keine Stütze findet (vgl. 

etwa Beschl. v. 21.12.2016 - 8 B 8.16 - LKV 2017, 121; Beschl. v. 29.5.2009 - 

2 B 3.09 - NJW 2009, 2614). An diesen Voraussetzungen fehlt es im vorlie-

genden Fall.  

 

Der Kläger hat beantragt, „zum Beweis der Tatsachen“, dass er - 1. - „aus 

tiefster Überzeugung zum Christentum übergetreten ist, dass der Glaubens-

übertritt auch ernsthaft war und er den christlichen Glauben nunmehr nur le-

ben kann mit einem Bekenntnis in der Öffentlichkeit, in dem er regelmäßig die 

Gottesdienste besucht und auch in Zukunft regelmäßig die Gottesdienste be-

suchen muss, um seiner Überzeugung zu entsprechen, weshalb er nicht nur 

die Gottesdienste besucht, sondern auch in der Kirche selbst aktiv ist, regel-

mäßig einen Hauskreis besucht und auch innerhalb der Gemeinde sich eh-

renamtlich betätigt, was bei ihm auch zur Glaubensausübung gehört“, und - 2. 

- „dass er deshalb auch im Iran die Gottesdienste besuchen müsste und des-

halb dann wegen des Glaubensübertritts aufs schärfste verfolgt wird bis hin 
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zu Bedrohungen des Lebens“, den Pastor xxxxxxxxx xxxxxx als Zeugen zu 

vernehmen. Das Verwaltungsgericht hat den Antrag mit der Begründung ab-

gelehnt, dass die als Zeuge benannte Person nicht zu einer Tatsache benannt 

worden sei, über die sie aufgrund eigener konkreter Wahrnehmungen aussa-

gen könne. Sie solle vielmehr eine Schlussfolgerung (Übertritt zum Christen-

tum aus tiefster Überzeugung, ernsthafter Glaubensübertritt) „bestätigen“. Es 

sei aber allein Sache des Gerichts festzustellen, ob es sich bei dem vorgetra-

genen Glaubenswechsel um einen ernst gemeinten religiösen Einstellungs-

wandel handele, der die Identität des Klägers präge. 

 

Gegen diese Argumentation bestehen entgegen der Ansicht des Klägers kei-

ne Bedenken. Ein Beweisantrag im Sinne des § 86 Abs. 2 VwGO setzt die 

konkrete und bestimmte Behauptung einer Tatsache und die Benennung ei-

nes bestimmten Beweismittels voraus, mit dem der Nachweis der Tatsache 

geführt werden soll. Bei einem Antrag auf Vernehmung eines Zeugen kom-

men als Beweisbehauptung nur solche Tatsachen in Betracht, die der be-

nannte Zeuge aus eigener Wahrnehmung bekunden kann (ständige Recht-

sprechung, vgl. u.a. BGH, Beschl. v. 8.7.2014 - 3 StR 240/14 - NStZ 2015, 

295; Urt. v. 28.11.1997 - 3 StR 114/97 - BGHSt 43, 321, 328). Soll aus den 

Wahrnehmungen des Zeugen auf ein bestimmtes weiteres Geschehen ge-

schlossen werden, ist nicht dieses weitere Geschehen, sondern nur die 

Wahrnehmung des Zeugen tauglicher Gegenstand des Zeugenbeweises 

(ständige Rechtsprechung, vgl. u.a. BGH, Beschl. v. 12.9.2013 - V ZR 291/12 

- juris; Beschl. v. 2.8.2011 - 3 StR 237/11 - juris). Bei dem von dem Kläger 

gestellten Antrag handelt es sich danach nicht um einen Beweis-, sondern um 

einen bloßen Beweisermittlungsantrag, da das primäre Thema des Antrags, 

nämlich die Frage, ob der Übertritt des Klägers zum Christentum „ernsthaft“ 

bzw. „aus tiefster Überzeugung“ erfolgt ist, keine konkreten Tatsachenbe-

hauptungen beinhaltet, sondern eine Wertung, die mit konkreten, hinreichend 

feststellbaren und überprüfbaren Tatsachenbehauptungen hätte belegt wer-

den müssen. Das ist nicht geschehen. Das Gleiche gilt für das weitere Thema 

des Antrags, nämlich die Frage, ob der Kläger regelmäßig die Gottesdienste 

besucht und auch in Zukunft regelmäßig die Gottesdienste besuchen muss, 

um seiner Überzeugung zu entsprechen. 
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Die Kostenentscheidung beruht auf § 154 Abs. 2 VwGO und § 83b AsylG. 

 

Der Beschluss ist unanfechtbar.  

 

 

Rieger     Kappes   Dr. Hissnauer 
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